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Zum 01.04.2007 treten die wesent-
lichen Regelungen des Gesetzes zur
Stärkung des Wettbewerbs in der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV-
WSG) in Kraft. Die neue Gesundheits-
versicherung wird sich nachhaltig auf
unser Gesundheitssystem auswirken. 

Ob die Gesundheitsreform aber das
bewirkt, was die Bundesgesundheits-
ministerin Ulla Schmidt verspricht,
wird sich erst noch zeigen müssen.
Der Auszug aus einer Pressemeldung
ihres Ministeriums (siehe Kasten) lässt
jedenfalls eher vermuten, dass mit
schönen Worten die harten Fakten
nett umschrieben wurden. Der vom
Gesetzgeber schon vor Jahren einge-
schlagene Weg, die Patienten stärker
an den steigenden Kosten zu beteili-
gen, wird konsequent fortgesetzt.

Sicher bietet das Gesetz auch Chan-
cen. Beispielsweise erhalten die ge-
setzlich Versicherten eine Vielzahl
neuer Wahlmöglichkeiten. Außerdem
können die GKV-Versicherten erstmals
sehen, ob ihre Kasse mit den Beiträ-
gen gut wirtschaftet. Die Kassen kön-
nen spezielle Tarife anbieten, die stär-
ker auf die individuellen Bedürfnisse
der Versicherten eingehen. Verkrus-

tete Strukturen sollen aufgebrochen
werden, Kassen und ihre Verbände
sollen von Aufgaben entbunden wer-
den, die bisher wenig mit Angeboten
für ihre Versicherten zu tun hatten.
Transparenz und Effizienz zum Nut-
zen der Versicherten sollen künftig an
erster Stelle stehen. Die Kassen erhal-
ten neue Verhandlungsmöglichkeiten,
um für ihre Versicherten die beste
Qualität zu bezahlbaren Preisen an-
bieten zu können.

Der Gesundheitsfonds soll dafür
sorgen, dass die Versicherten in der
gesetzlichen Krankenkasse gleich be-
handelt werden. Der Fonds soll präzi-
se für einen Ausgleich dieser Risiken
sorgen, so dass sich die Kassen auf
die bestmögliche Versorgung Ihrer
Kunden konzentrieren können.

Vor allem die Veränderungen von
gesetzlicher zu privater Krankenver-
sicherung scheinen nicht wirklich ge-
lungen zu sein. Auch wenn das in den
Entwürfen des Gesundheitsministe-
riums ursprünglich angelegte unmit-
telbare Aus für die PKV in der Schluss-
phase der Beratungen noch abge-
wendet wurde. Das Gesetz bewirkt
doch eine erhebliche Verschlechte-

rung der Rahmenbedingungen für
privat Versicherte. Der vorgesehene
Basistarif und die Portabilität von
Alterungsrückstellungen greifen laut
dem „Verband der privaten Kranken-
versicherungen e.V. (PKV)“ in privat-
rechtliche Versicherungsverträge ein
und werden zu teils deutlichen Bei-
tragssteigerungen (man geht von bis
zu 20 Prozent aus) in der PKV führen.
Die HUK-COBURG erwartet, dass sie
ihre Beiträge nur im niedrigen ein-
stelligen Bereich anheben muss.

Für privat Versicherte ist es künf-
tig also noch wichtiger, Beiträge zu
vergleichen (siehe Kasten „Spitzen-
plätze“). Dies gilt auch für die beihilfe-
berechtigten Beamtinnen und Beam-
ten. 

Mehr Informationen zu den beson-
ders günstigen Tarifen der HUK-
COBURG erhalten Sie von Ihrem
Ansprechpartner (siehe Seite 2).
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Alles was Recht ist –
für nur 49 Euro!

Kaum jemand hat gerne mit dem
Rechtswesen zu tun. Und doch be-
rührt es uns fast jeden Tag, ob beim
Kauf oder beim Streit mit dem Nach-
barn. Und spätestens wenn der Sohn
statt ins Tor das Fenster trifft, kramt
man besorgt in seinen persönlichen
Unterlagen… 

Jeder braucht irgendwann ein-
mal die Rechtsberatung.

Mit der HUK-COBURG Rechtsbe-
ratung können Sie sich eine erste
rechtliche Orientierung verschaffen
und sich über die bestehenden
rechtlichen Möglichkeiten infor-
mieren lassen. Die Versicherung um-
fasst jährlich bis zu zwei telefoni-
sche Erstberatungsgespräche im
Sinne des RVG (§34 Abs. 1 Satz 3,
höchstens 190 Euro pro Beratung).
Neben dem Versicherungsnehmer
sind auch der Ehe- bzw. Lebenspart-
ner und die Kinder abgesichert.

Alle Fragen des privaten und be-
ruflichen Bereichs (nichtselbststän-
dige Tätigkeit) sind versichert. Es
gibt keine Ausschlüsse. So sind bei-
spielsweise auch Bauangelegenhei-
ten oder Scheidungsfragen enthal-
ten. Durch den Verzicht auf Risiko-
ausschlüsse ist die HUK-COBURG
Rechtsberatung eine sinnvolle Er-
gänzung zum Privat-, Berufs- und
Verkehrs-Rechtsschutz. Im Gegen-
satz zum Rechtsschutz muss kein
Rechts- oder Pflichtverstoß vorlie-
gen, sondern es reicht der Bera-
tungsbedarf des Kunden.

Die HUK-COBURG Rechtsbera-
tung kann als eigenständiges Pro-
dukt für 49,- Euro/ Jahr abgeschlos-
sen werden oder als Erweiterung
eines bestehenden Rechtsschutz-
vertrages für nur 25,- Euro / Jahr.
Damit nimmt die HUK-COBURG
Rechtsberatung eine Spitzenstel-
lung im Markt ein!

Die HUK-COBURG Rechtsbera-
tung ergänzt auch perfekt den
Rechtsschutz60, beispielsweise
durch seniorengerechte Zusatzleis-
tungen wie die Bereitstellung von
Formularen für eine Patientenver-
fügung oder eines Formulars für
eine Betreuungsvollmacht.  

Zu den Angeboten des Rechts-
schutzes informiert Sie gerne 
der Ansprechpartner der 
HUK-COBURG (siehe Seite 2).
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Patienten profitieren?  
In der Pressemeldung des Bundes-
gesundheitsministeriums vom 16.02.
2007 wird die Gesundheitsreform
schön geredet... Einige Beispiele: 
� Sterbenskranke haben einen An-
spruch darauf, in ihrer vertrauten
Umgebung von speziell ausgebilde-
ten Teams bis zum Lebensende be-
treut zu werden. 
� Menschen mit seltenen oder
schweren Krankheiten erhalten die
Chance, sich in Krankenhäusern am-
bulant behandeln zu lassen. 
� Ein verbessertes Entlassungsma-
nagement sorgt dafür, dass Patien-
tinnen und Patienten beim Verlas-
sen des Krankenhauses optimal wei-
terbetreut werden.

Spitzenplätze in der Privaten Krankenversicherung 
Die Angebote der privaten Krankenversicherer sind vielschich-
tig. FINANZtest hat 344 Tarife für Beamte, Angestellte und
Selbstständige verglichen. Beurteilt wurde das aktuelle
Preis-Leistungs-Verhältnis und die Beitragsentwicklung in
den vergangenen acht Jahren. Im Ergebnis wurden große
Beitragsunterschiede festgestellt, so zahlt beispielsweise
ein 35-jähriger Angestellter für den als „sehr gut“ be-
werteten Tarif der HUK-COBURG 264 Euro im Monat,
die Inter verlangt für das gleiche Angebot 475 Euro und hat sich
ein „mangelhaft“ abgeholt. Die angestellte 35-jährige Frau bezahlt bei der HUK-
COBURG 393 Euro und bei der „mangelhaften“ Inter 667 Euro. Spitzenplätze hat
die HUK-COBURG auch bei den Beihilfetarifen erreicht.
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Die im Gesetzentwurf für ein
Dienstrechtsneuordnungsgesetz vor-
gesehene Änderung des Beamten-
versorgungsgesetzes gilt nur für Be-
amtinnen und Beamte des Bundes.
Durch die Föderalismusreform haben
die Länder die Kompetenz auch für
die Gesetzgebung zur Altersversor-
gung ihrer Beamten erhalten. Aller-
dings kann man davon auszugehen,
dass die Mehrheit der Länder ent-
sprechende Regelungen erlassen wird
und die Rente mit 67 auch auf ihre
jeweiligen Landesbeamten übertra-
gen wird.

Weitgehend ungewiss ist, welche
Veränderungen die Länder bei der Be-
amtenversorgung insgesamt planen.

Nicht wenige Experten vermuten,
dass weitere Verschlechterungen bei
der Anhebung der Altersgrenzen ein-
treten werden. Dabei dürften die
Politiker auch hier ignorieren, dass
schon die bisherige Regelaltersgren-
ze von vielen nicht erreicht wird. Ar-
beitsverdichtung durch Personalab-
bau und gestiegene Anforderungen,
Schicht- und Wechselschichtdienste
bei Polizei, Zoll, Justizvollzug oder Feu-
erwehr erhöhen die gesundheitliche
Belastung. Zu oft ist Dienstunfähig-
keit ein Grund für die Versetzung in
den Ruhestand vor Erreichen der Re-
gelaltersgrenze. 

Einige Gewerkschaften des öffent-
lichen Dienstes fordern schon länger

einen Ausbau der
Gesundheitsförde-
rung und altersge-
rechte Arbeitsbedin-
gungen. Nach ihrer Auffassung muss
es überwunden werden, das Personal
in die Dienstunfähigkeit zu „beför-
dern“. Stattdessen sollten geeignete
Arbeitszeitmodelle für Übergänge in
den Ruhestand ausgebaut werden. 

Mehr Informationen zur
Beamtenversorgung finden 
Sie im gleichnamigen Ratgeber,
den Sie für 7,50 Euro unter 
www.der-oeffentliche-dienst.de
bestellen können. Kunden der
HUK-COBURG zahlen den Vor-
zugspreis von 5,00 Euro. 

Beamtenpension erst mit 67?

Mehr Geld für Beamte
Eine „deutliche lineare Erhöhung“

der Einkommen für Beamte und Ver-
sorgungsempfänger fordert der Be-
amtenbund. Der Beamtenbund ver-
weist auf die mit den Bundesländern
bereits verabredete Gehaltsanhebung
für die Arbeitnehmer im öffentlichen
Dienst. Dort wurde bereits eine linea-
re Anhebung der Entgelte um fak-
tisch drei Prozent ab Januar 2008
vereinbart, heißt es in einer in Berlin
veröffentlichten Entschließung des Be-
amtenbundes. Besonders hervorge-
hoben werden in der Entschließung,
dass Besoldungsanpassungen  „auch
für die Versorgungsempfänger gel-
ten“ müssen. Statt regelmäßiger linea-
rer Besoldungs- und Versorgungsan-
passungen zum Ausgleich der Infla-
tion und zur Teilhabe am wirtschaft-
lichen Wachstum habe es für die
Beamten bis 2007 Nullrunden oder
allenfalls Einmalzahlungen gegeben.
Die Einkommen müssten an die wirt-
schaftliche Entwicklung angepasst
werden. Zudem sei eine schnellere
Angleichung der Ostbezüge an das
Westniveau gerechtfertigt.

Abgeschmettert 
Die Karlsruher Verfassungsrichter

haben am 6. März 2007 die Verfas-
sungsbeschwerde eines Beamten des
Freistaates Bayern auf Gewährung der
so genannten Ballungsraumzulage
zum Ausgleich hoher Lebenshaltungs-
kosten in München zurückgewiesen.
Der Zweite Senat urteilte, weder das
Alimentationsprinzip noch der Leis-
tungsgrundsatz verpflichteten den
Besoldungsgeber in der gegenwärti-
gen Lage, erhöhten Lebenshaltungs-
kosten in München durch einen spe-
zifischen Ausgleich Rechnung zu tra-
gen. Allerdings sei es Aufgabe des Ge-
setzgebers zu beobachten, ob sich die
Unterschiede bei den Lebenshaltungs-
kosten zwischen Stadt und Land ver-
tiefen und damit ein Ausgleich not-
wendig werden könnte. 

Derzeit gibt es in Bayern eine „er-
gänzende Fürsorgeleistung“, die aber
nur für Beamte gezahlt wird, die in
München wohnen. Der 51-jährige Klä-
ger war aufgrund von Beförderungen
aus dem Anwendungsbereich (Beamte
mit einer Besoldung bis zu 2.722,29
Euro brutto) herausgefallen.

Bundesweit mobil
Im Interesse eines gut funktionie-

renden öffentlichen Dienstes ist die
gegenseitige bundesweite Anerken-
nung der Laufbahnregelungen für Be-
amte unabdingbar. Das von der Bun-
desregierung vorgelegte Beamtensta-
tusgesetz gewährleiste dies jedoch
nicht, urteilten die geladenen Exper-
ten einer öffentlichen Anhörung vor
dem Innenausschuss des Bundestags.

Nötig wurde die Neuregelung des
Statusrechts der Beamten durch die
Föderalismusreform. Demnach muss
der Bund das Statusrecht für Landes-
und Kommunalbeamte einheitlich re-
geln. Hiervon ausgenommen ist die
Regelung von Laufbahnen, Besoldung
und Versorgung. 

Die Sachverständigen forderten ein-
heitliche Standards für eine gegen-
seitige Laufbahnanerkennung. Euro-
paweit würde man inzwischen Lauf-
bahnregelungen anerkennen, so Prof.
Battis. „Das soll nun zwischen Ham-
burg und Niedersachsen nicht mög-
lich sein?", fragte er. Es gebe kein Ver-
tun, der Bund müsse die Anerkennung
verlangen.

+++ Newsticker: Gewinnen Sie eine Vespa unter www.huk.de +++ Newsticker: Gewinnen Sie eine Vespa unter
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Kfz-Versicherung 
mit Rabattschutz

Mit einem neuen Autoversiche-
rungstarif „Classis-Tarif“ zum 1. April
lässt die HUK-COBURG aufhorchen.
Künftig ist es möglich, seinen Scha-
denfreiheitsrabatt zu versichern. Mit
dem Rabattschutz kann man sich sei-
ne über viele Jahre „erworbene Scha-
denfreiheitsklasse“ schützen. Wer sich
für den Rabattschutz entscheidet,
wird bei einem Schaden nicht in eine
niedrigere Schadenfreiheitsklasse zu-
rückgestuft und vermeidet damit eine
Erhöhung des Beitrags. 

Pro Kalenderjahr ist ein Schaden
frei. Der Kunde fährt im Folgejahr wei-
terhin mit seiner bisherigen Schaden-
freiheitsklasse. Ab 7,5 % des Beitrags
ist der Rabattschutz für alle Kunden
der HUK-COBURG zu haben. Die ein-
zige Voraussetzung: Der Vertrag muss
in der Kfz-Haftpflicht- und Vollkasko-
versicherung mindestens in die Scha-
denfreiheitsklasse 4 eingestuft sein. 

Fragen zum Rabattschutz beant-
wortet Ihnen gerne Ihr Ansprech-
partner der HUK-COBURG. 

Seit 1. März grüne
Nummernschilder

Das schöne Frühlingswetter reizt.
Endlich ist es wieder soweit und man
kann den Fahrspaß mit dem Zweirad
genießen. Für die Besitzer von Mofas,
Mopeds und Roller gilt es allerdings
etwas Neues zu beachten. Seit 1. März
haben sich die Versicherungskennzei-
chen für diese Zweiräder verändert. Die
neuen Nummernschilder sind grün.
Die neuen Nummernschilder erhalten
Sie bei Ihrem Versicherer. Bitte ver-
gessen Sie nicht, beim Abholen Ihre
Betriebserlaubnis mitzubringen.

Übrigens: auf der Website der HUK-
COBURG unter www.huk.de können
Sie eine Vespa LXV 50 gewinnen (Wert
3.500 Euro). So macht das neue Kenn-
zeichen richtig Spaß. Gehen Sie doch
mal ins Internet und machen bei die-
sem großen Preisrätsel mit! Gewin-
nen Sie mit etwas Glück eine „Vespa
LXV 50“ im zeitlosen Design und dem
Charme der 60er Jahre.

Ihr Ansprechpartner:
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Grundlagen des Versorgungsrechts

Hinterbliebenenversorgung

Unfallfürsorge

Rechtsvorschriften zur Beamtenversorgung

Beamten
Versorgung

. . . seit mehr als 50 Jahren

6. Auflage

www.die-beamtenversorgung.de


